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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Kreisausschuss Vorberatung 07.04.2014    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 05.05.2014    

 
 

Benennung der Mitglieder des Volkshochschulbeirates 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Gemäß § 7 der Satzung der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen werden folgende Damen 
und Herren für die Dauer von 5 Jahren als Mitglied in den Volkshochschulbeirat benannt: 
 
auf Vorschlag des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses 

 
1. Frau Heike Karnatz 
2. Frau Angelika Peters 
3. Frau Kristine Kasten 
4. Frau Katrin Köppen 
5. Herr Norbert Thomas 

 
auf Vorschlag der Leiterin der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen: 
 

1. Frau Antje Rudolf 
2. Frau Kati Bischoff 
3. Herr Axel Thiede 
4. Herr Dr. Rüdiger Lösekrug 
5. Herr Marc Quintana Schmidt 

Stralsund,  

 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Schulverwaltung  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0379 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Der Volkshochschulbeirat ist ein beratendes Organ der Kreisvolkshochschule Vorpommern-
Rügen und fördert die Zusammenarbeit zwischen dem Kreistag, der Landkreisverwaltung, 
den Städten und Gemeinden und der Kreisvolkshochschule und andere durch: 
 

- Anregungen für die Arbeit der Kreisvolkshochschule 
- Pflege von Öffentlichkeitskontakten 
- Stellungnahme zu den Berichten der Leiterin der Kreisvolkshochschule 
- Stellungnahme zum Haushaltsvorschlag 

 
Der Beirat besteht aus zehn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Wissenschaft 
sowie aus Repräsentanten von Organisationen, an deren Mitarbeit der Kreisvolkshochschule 
gelegen ist. Je zur Hälfte werden diese durch den Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss 
und die Leitung der Volkshochschule vorgeschlagen. Diese Mitglieder werden für die Dauer 
von fünf Jahren durch den Kreistag benannt. 

 

   

Anlagen: 
keine 
 

Finanzielle Auswirkungen: X keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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